
 
LANXESS 

 
Aktiengesellschaft 

 
Leverkusen 

 
WKN 547040 

ISIN 0005470405 
 
Wir berufen hiermit unsere 
 

ordentliche Hauptversammlung 
 

ein 
 

auf Donnerstag, den 7. Mai 2009, 
 

um 10:00 Uhr, 
 

in die LANXESS arena, Willi-Brandt-Platz 1, 50679 Köln. 
 

Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008 und des 
Lageberichts für die Gesellschaft (einschließlich der Erläuterungen zu den Anga-
ben nach § 289 Abs. 4 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2008, Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses zum 
31. Dezember 2008 und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterun-
gen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2008 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 in 

Höhe von 96.931.798,36 EURO wie folgt zu verwenden:  
 
 - Ausschüttung einer Dividende von 0,50 EURO  
    je dividendenberechtigter Stückaktie                   41.601.335,00 EURO,  
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- Vortrag auf neue Rechung                       55.330.463,36 EURO,  
 Bilanzgewinn insgesamt         96.931.798,36 EURO. 
 
 Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien bis zum Tag der Haupt-

versammlung ändern, wird der Hauptversammlung ein an diese Änderung angepasster 
Beschlussvorschlag unterbreitet werden. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mit-

gliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mit-

gliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

5. Wahl des Abschlussprüfers  

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr 2009 zum Ab-
schlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie zum Abschlussprüfer für die prüferi-
sche Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht enthaltenen verkürzten Abschlusses 
und Zwischenlageberichts zu wählen.   

6.  Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung ei-
gener Aktien gem. § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG 

 
 Die Hauptversammlung vom 29. Mai 2008 hat die Gesellschaft gem. § 71 Absatz 1 Nr. 8 

AktG zum Erwerb und der Verwendung eigener Aktien in Höhe von bis zu 10% des 
Grundkapitals ermächtigt. Diese Ermächtigung, die am 27. November 2009 ausläuft, soll 
durch eine neue Ermächtigung ersetzt werden.  

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:  
 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 5. November 2010 eigene Aktien der Ge-
sellschaft bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung beste-
henden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Auf die aufgrund dieser Er-
mächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, 
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welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr ge-
mäß §§ 71d und 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% 
des jeweiligen Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung kann auch durch Betei-
ligungsgesellschaften der Gesellschaft oder von Dritten für Rechnung der Gesell-
schaft oder ihrer Beteiligungsgesellschaften ausgeübt werden. 

 
Die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung der eigenen Aktien kann je-
weils ganz oder in mehreren Teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgeübt wer-
den. Die Ermächtigung kann zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck, insbesonde-
re in Verfolgung eines oder mehrerer der in lit. c) bis f) genannten Zwecke aus-
geübt werden. Erfolgt die Verwendung zu einem oder mehreren der in lit. c), d) 
oder f) genannten Zwecke, ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. 
 
Mit Wirksamwerden dieser Ermächtigung wird die bestehende Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien vom 29. Mai 2008 aufgehoben, soweit von ihr bis dahin 
kein Gebrauch gemacht wurde. 

 
b) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines 

öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung an die Ak-
tionäre zur Abgabe eines Verkaufsangebots.  

 
- Erfolgt der Erwerb eigener Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft 

gezahlte Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Eröff-
nungsauktion im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolge-
system) an den drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der Eingehung der Ver-
pflichtung zum Erwerb eigener Aktien an der Wertpapierbörse in Frankfurt am 
Main um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten.  

 
- Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot bzw. eine öffentliche Auf-

forderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots, dürfen der gebotene Kauf- bzw. 
Verkaufspreis oder die Grenzwerte der Kauf- bzw. Verkaufspreisspanne je Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Schlussauktion im Xetra-
Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den drei Bör-
senhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots 
bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots an der 
Wertpapierbörse in Frankfurt am Main um nicht mehr als 10% über- oder unter-
schreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufange-
bots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots 
erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses vom Kauf- bzw. Verkaufs-
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preis oder den Grenzwerten der Kauf- bzw. Verkaufspreisspanne, so kann das 
Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots ange-
passt werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnittskurs der drei Börsen-
handelstage an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main vor der öffentlichen 
Ankündigung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot bzw. die 
Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots kann weitere Bedingungen 
vorsehen. Sofern das Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Fall einer Aufforde-
rung zur Abgabe eines Verkaufsangebots von mehreren gleichwertigen Ange-
boten nicht sämtliche angenommen werden, muss die Annahme nach Quoten 
erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück 
zum Erwerb angebotener Aktien je Aktionär kann vorgesehen werden. 

 
c) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung oder 

aufgrund früherer Ermächtigungen nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG erworbenen 
eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an 
alle Aktionäre zu veräußern unter der Voraussetzung, dass die Veräußerung ge-
gen Barzahlung und zu einem Preis erfolgt, der den Börsenwert von Aktien der 
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet 
(vereinfachter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG). Die 
aufgrund dieser Ermächtigung veräußerten Aktien dürfen insgesamt die Höchst-
grenze für den vereinfachten Bezugsrechtsausschluss von 10% des Grundkapi-
tals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 
der Ausübung dieser Ermächtigung. Die Höchstgrenze von 10% des Grundkapi-
tals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejeni-
gen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Ferner vermindert sich diese Grenze 
um Aktien, die zur Bedienung von Options- oder Wandlungsrechten ausgegeben 
wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. 
 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung oder 
aufgrund früherer Ermächtigungen nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG erworbenen 
eigenen Aktien an Dritte gegen Sachleistung zu übertragen, insbesondere beim 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-
nehmen oder bei Unternehmenszusammenschlüssen sowie beim Erwerb von 
sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich von Rechten und Forderun-
gen. 
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e) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung oder 

aufgrund früherer Ermächtigungen nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG erworbenen 
eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die 
Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. Von 
der Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. Die 
Einziehung führt grundsätzlich zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann ab-
weichend hiervon bestimmen, dass das Grundkapital unverändert bleibt und sich 
stattdessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital 
gemäß § 8 Absatz 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung 
der Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt.  

 
f) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung oder 

aufgrund früherer Ermächtigungen nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG erworbenen 
eigenen Aktien auch zur Erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft aus 
Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten aus von der Gesellschaft 
oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften begebe-
nen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen bzw. Genussrechten oder Ge-
winnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die ein 
Wandlungsrecht oder Optionsrecht gewähren oder eine Wandlungspflicht 
bestimmen, zu verwenden. 
 

g) Von den Ermächtigungen in lit. c), d) und f) darf nur mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats Gebrauch gemacht werden.  

 
h) Die Ermächtigungen in lit. c), d) und f) können auch durch Beteiligungsgesell-

schaften der Gesellschaft oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder 
ihrer Beteiligungsgesellschaften ausgeübt werden. 

 
7.    Beschlussfassung über Aufhebung der bestehenden genehmigten Kapitalia I und 

II und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende Änderung 
der Satzung 

 
   Das in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15. September 2004 beschlosse-

ne genehmigte Kapital gemäß § 4 Absatz 2 der Satzung (genehmigtes Kapital I) läuft 
am 30. August 2009 aus. Es soll daher aufgehoben und durch ein neues genehmigtes 
Kapital ersetzt werden, damit der Vorstand auch künftig in der Lage ist, genehmigtes 
Kapital zur Stärkung der Eigenmittel der Gesellschaft einzusetzen. Dafür soll der Ge-
sellschaft zukünftig ein einheitliches genehmigtes Kapital zur Verfügung stehen. Dem-
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entsprechend soll auch das in der ordentlichen Hauptversammlung vom 31. Mai 2007 
beschlossene genehmigte Kapital gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung (genehmigtes Kapi-
tal II), das am 31. Mai 2012 ausläuft, aufgehoben und durch das neue genehmigte Kapi-
tal ersetzt werden.     

 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 

a) Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals I 
 
Die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 15. September 2004 erteilte und 
bis zum 30. August 2009 befristete Ermächtigung des Vorstands gemäß § 4 Absatz 2 
der Satzung das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer 
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insge-
samt 36.517.096 EURO zu erhöhen, wird aufgehoben.  
 
b) Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals II 
 
Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2007 erteilte und bis zum 31. 
Mai 2012 befristete Ermächtigung des Vorstands gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung das 
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen 
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 5.793.239 EURO 
zu erhöhen, wird aufgehoben.  
 
c) Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals   
 
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 6. Mai 2014 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen 
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 16.640.534 EURO 
zu erhöhen (genehmigtes Kapital).  
 
Den Aktionären ist mit den nachfolgenden Einschränkungen ein Bezugsrecht einzuräu-
men:  
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von 
dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit aus-
zuschließen, wie es erforderlich ist, um Inhabern der von der Gesellschaft oder von de-
ren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften ausgegebenen Options-
scheine und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue auf den Inhaber 
lautende Stückaktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des 
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Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen würde. Der Vorstand wird weiter ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, sofern die Kapital-
erhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere beim Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegens-
tänden einschließlich Rechten und Forderungen oder im Rahmen von Unternehmenszu-
sammenschlüssen erfolgt. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann darüber hinaus mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats auch in dem Umfang ausgeschlossen werden, in dem es er-
forderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombina-
tionen dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder von deren unmittelbaren oder 
mittelbaren Beteiligungsgesellschaften ausgegeben wurden, bei Ausübung des Wand-
lungs- bzw. Optionsrechts oder bei Erfüllung der Wandlungspflicht neue auf den Inhaber 
lautende Stückaktien gewähren zu können.  
 
Der Vorstand wird weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen auf den Inhaber lautenden Stück-
aktien den Börsenpreis zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Aus-
gabebetrages, der möglichst zeitnah zur Platzierung der auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet (vereinfachter Bezugs-
rechtsausschluss nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG). Die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10% 
des bei Beschlussfassung über die erstmalige Ausnutzung des genehmigten Kapitals 
vorhandenen Grundkapitals nicht überschreiten. Die Höchstgrenze von 10% des Grund-
kapitals für den vereinfachten Bezugsrechtsausschluss vermindert sich um den anteili-
gen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entspre-
chender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wur-
den. Ferner vermindert sich diese Grenze um Aktien, die zur Bedienung von Options- 
oder Wandlungsrechten ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die Schuld-
verschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden.  
 
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und 
ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 

 
d) Satzungsänderung 
 
§ 4 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  
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„(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 6. Mai 2014 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen 
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 16.640.534 EURO 
zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist mit den nachfolgenden Ein-
schränkungen ein Bezugsrecht einzuräumen: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszuneh-
men und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um In-
habern der von der Gesellschaft oder von deren unmittelbaren oder mittelbaren Beteili-
gungsgesellschaften ausgegebenen Optionsscheine und Wandelschuldverschreibungen 
ein Bezugsrecht auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien in dem Umfang zu ge-
währen, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandelungsrechts zustehen 
würde. Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbeson-
dere beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-
men oder von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich Rechten und Forde-
rungen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt. Das Bezugs-
recht der Aktionäre kann darüber hinaus mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch in dem 
Umfang ausgeschlossen werden, in dem es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubi-
gern von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die von der 
Gesellschaft oder von deren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften 
ausgegeben wurden, bei Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder bei Erfül-
lung der Wandlungspflicht neue auf den Inhaber lautende Stückaktien gewähren zu 
können. Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien den Börsenpreis zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausga-
bebetrages, der möglichst zeitnah zur Platzierung der auf den Inhaber lautenden Stück-
aktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet (vereinfachter Bezugsrechtsaus-
schluss nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG). Die unter Ausschluss des Bezugsrechts ge-
mäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10% des bei 
Beschlussfassung über die erstmalige Ausnutzung des genehmigten Kapitals vorhande-
nen Grundkapitals nicht überschreiten. Die Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals 
vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien 
entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben oder veräußert wurden. Ferner vermindert sich diese Grenze um Aktien, die 
zur Bedienung von Options- oder Wandlungsrechten ausgegeben wurden oder aus-
zugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächti-
gung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
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ausgegeben wurden. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der 
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.“  
 
Die bisherigen Absätze 4, 5 und 6 von § 4 der Satzung werden zu Absätzen 3, 4 und 5. 
 
Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. a) und b) vorgeschlagene Aufhebung der in 
§ 4 Absatz 2 und Absatz 3 der Satzung enthaltenen genehmigten Kapitalia I und II nur 
gemeinsam mit der unter lit. d) beschlossenen Neufassung des § 4 Absatz 2 der Sat-
zung (Schaffung des neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 16.640.534 EURO) zur 
Eintragung ins Handelsregister anzumelden. Die Anmeldung hat so zu erfolgen, dass 
zunächst die Aufhebung der bisherigen Absätze 2 und 3 des § 4 der Satzung eingetra-
gen werden soll und im unmittelbaren Anschluss daran die unter lit. d) beschlossene 
Neufassung des § 4 Absatz 2 der Satzung ins Handelsregister eingetragen werden soll. 

 
8.   Beschlussfassung über Änderung von § 8 Absatz 1 der Satzung (Zusammenset-

zung des Aufsichtsrats)  
 

Der Aufsichtsrat der LANXESS AG besteht gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung derzeit aus 
16 Mitgliedern. Dies entspricht der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanzahl für Un-
ternehmen mit in der Regel mehr als 10.000, jedoch nicht mehr als 20.000 in Deutsch-
land beschäftigten Arbeitnehmern. Zwischenzeitlich ist die Anzahl der im LANXESS 
Konzern im Inland dauerhaft beschäftigten Arbeitnehmer auf weniger als 10.000 gesun-
ken, so dass gesetzlich nur noch die Mindestanzahl von 12 Mitgliedern des Aufsichtsrats 
vorgeschrieben ist. Deshalb soll der Aufsichtsrat der LANXESS AG entsprechend ver-
kleinert werden.     
 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:  
 
§ 8 Absatz 1 der Satzung wird geändert und erhält folgenden Wortlaut:  

 
„§ 8 

Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit 
 

  (1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Sechs Mitglieder werden von 
der Hauptversammlung nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes, sechs 
von den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgeset-
zes vom 4. Mai 1976 (MitbestG) gewählt.“  
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß   
§ 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG  

 
Der Vorstand erstattet der für den 7. Mai 2009 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung 
der Gesellschaft gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG den 
nachfolgenden schriftlichen Bericht zu der unter Tagesordnungspunkt 6 zur Beschlussfassung 
vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung der eigenen 
Aktien mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss:  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand befristet bis zum 5. November 2010 zum 
Erwerb eigener Aktien für die Gesellschaft bis zu einem rechnerischen Anteil von 10% am be-
stehenden Grundkapital der Gesellschaft zu ermächtigen. Diese neue Ermächtigung soll die in 
der Hauptversammlung vom 29. Mai 2008 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
ersetzen, welche am 27. November 2009 ausläuft.  
 
Die auf der Grundlage der neu zu erteilenden Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusam-
men mit eigenen Aktien, die von der Gesellschaft auf sonstiger Grundlage erworben werden 
und sich noch im Besitz der Gesellschaft befinden, zu keinem Zeitpunkt 10% des Grundkapitals 
der Gesellschaft in seiner jeweils aktuellen Höhe übersteigen. Zum Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung hielt die Gesellschaft keine eigenen Aktien.  
 
Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gem.  
§ 53 a AktG zu wahren. Dem wird Rechnung getragen, wenn der Erwerb der Aktien, wie vorge-
sehen, nach Wahl des Vorstands über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes 
öffentliches Kaufangebot bzw. eine an alle Aktionäre gerichtete öffentliche Aufforderung zur 
Abgabe eines Verkaufsangebots erfolgt. Bei der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots können die Adressaten der Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien und, sofern 
eine Preisspanne festgelegt ist, zu welchem Preis sie der Gesellschaft die Aktien anbieten 
möchten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist bzw. mehrere gleichwertige An-
gebote von Aktionären zum Kauf von Aktien nicht alle angenommen werden, muss die Annah-
me nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner 
Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 auf den Inhaber lautende Stückakti-
en vorzusehen. Diese Möglichkeit dient der Vermeidung gebrochener Beträge bei der Festle-
gung der zu erwerbenden Quoten und verhindert die Bildung kleiner Restbestände. Somit er-
leichtert sie die technische Abwicklung und liegt damit im Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre. 
 
Die Aktien dürfen zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck erworben und verwendet werden. Die 
Ausübung der Ermächtigung darf insbesondere auch zu den folgenden Zwecken erfolgen: 
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Die Gesellschaft darf die erworbenen eigenen Aktien auch außerhalb der Börse sowie ohne ein 
an alle Aktionäre gerichtetes Angebot veräußern, soweit die Veräußerung gegen Barzahlung 
erfolgt und der Preis der Aktien den Börsenkurs zur Zeit der Veräußerung nicht wesentlich un-
terschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in entsprechen-
der Anwendung des § 186 Absatz 3 S. 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Be-
zugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Hiermit soll der Gesellschaft im Interesse einer Er-
weiterung der Aktionärsbasis insbesondere die Möglichkeit eröffnet werden, institutionellen In-
vestoren Aktien der Gesellschaft anzubieten. Von dieser Ermächtigung darf nur mit der Maßga-
be Gebrauch gemacht werden, dass der Anteil der Aktien, die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG begeben werden, weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung mehr als 10% des Grundkapi-
tals betragen. Diese Höchstgrenze für den vereinfachten Bezugsrechtsausschluss vermindert 
sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entspre-
chender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Ferner vermindert 
sich diese Grenze um Aktien, die zur Bedienung von Options- oder Wandlungsrechten ausge-
geben wurden oder auszugeben sind, sofern die zugehörigen Schuldverschreibungen während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Ab-
satz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. 
  
Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bleiben bei einem Bezugsrechtsaus-
schluss in entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG angemessen gewahrt. 
Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien 
nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesent-
lich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien 
geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei unter Berücksichtigung 
der aktuellen Marktgegebenheiten bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs 
so niedrig wie möglich zu halten. Die Aktionäre sind in diesem Zusammenhang dadurch ge-
schützt, dass der Abschlag zum Börsenkurs zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
sein, also keinesfalls mehr als 5% des aktuellen Börsenkurses betragen darf. Außerdem haben 
die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft jederzeit durch Zu-
käufe von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten.  

  
Die Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit erhalten, die erworbenen eigenen Aktien im Rahmen 
von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-
teilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie beim Erwerb von sonstigen Vermögensge-
genständen einschließlich von Rechten und Forderungen an Stelle von Geldleistungen als Ge-
genleistung anbieten zu können. Hierdurch wird der Gesellschaft der notwendige Handlungs-
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spielraum eingeräumt, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von anderen Unterneh-
men, Unternehmensbeteiligungen oder von Teilen von Unternehmen oder zu Unternehmenszu-
sammenschlüssen sowie zum Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich 
von Rechten und Forderungen schnell, flexibel und liquiditätsschonend zur Verbesserung ihrer 
Wettbewerbsposition und der Stärkung ihrer Ertragskraft ausnutzen zu können. Häufig verlan-
gen die Inhaber attraktiver Unternehmen oder sonstiger attraktiver Vermögensgegenstände als 
Gegenleistung stimmberechtigte Aktien des Käufers. Damit die Gesellschaft auch solche Unter-
nehmen oder Vermögensgegenstände erwerben kann, muss es ihr möglich sein, Aktien als 
Gegenleistung anzubieten. Ohne Bezugsrechtsausschluss wären die damit verbundenen Vor-
teile für die Gesellschaft und die Aktionäre nicht erreichbar. In einem solchen Fall wird der Vor-
stand bei der Festlegung der Bewertungsrelationen sicherstellen, dass die Interessen der Akti-
onäre angemessen gewahrt bleiben. Dabei wird der Vorstand der Gesellschaft den Börsenkurs 
der Aktie der Gesellschaft berücksichtigen. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsen-
kurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht 
durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Der Vorstand wird von dieser Er-
mächtigung nur Gebrauch machen, wenn der Bezugsrechtsausschluss im Einzelfall im wohlver-
standenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt.  
 

 Schließlich wird der Vorstand ermächtigt, die erworbenen eigenen Aktien einzuziehen. Die 
Einziehung der Aktien führt grundsätzlich zur Kapitalherabsetzung, ohne dass hierfür ein zu-
sätzlicher Hauptversammlungsbeschluss nötig wäre. Der Vorstand kann abweichend hiervon 
auch bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung unverändert bleibt und sich statt-
dessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Absatz 
3 AktG erhöht. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die erforderliche Änderung der 
Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändernden Anzahl der Stückaktien vor-
zunehmen. 

 
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall, der zu einem Ausschluss des Bezugsrechts führt, sorgfäl-
tig prüfen, ob der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Unternehmens- und damit 
auch im Aktionärsinteresse liegt. 
 
Die Möglichkeit des Erwerbs und der Verwendung eigener Aktien auch durch Beteiligungsge-
sellschaften der Gesellschaft oder durch Dritte für Rechnung der Gesellschaft oder ihrer Beteili-
gungsgesellschaften eröffnet dem Unternehmen weitere Flexibilität beim Einsatz eigener Akti-
en. 

 
Im Fall der Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigung wird der Vorstand der Hauptversamm-
lung darüber berichten. 
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß   
§ 203 Absatz 2 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG 
 
Der Vorstand erstattet der für den 7. Mai 2009 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung 
der Gesellschaft gemäß § 203 Absatz 2 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG den nachfol-
genden schriftlichen Bericht zu der unter Tagesordnungspunkt 7 zur Beschlussfassung vorge-
schlagenen Aufhebung der bestehenden genehmigten Kapitalia I und II und der Schaffung ei-
nes neuen genehmigten Kapitals: 
  
Das in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15. September 2004 beschlossene ge-
nehmigte Kapital gem. § 4 Absatz 2 der Satzung in Höhe von 36.517.096 EURO (genehmigtes  
Kapital I) läuft am 30. August 2009 aus. Es soll daher aufgehoben und durch ein neues geneh-
migtes Kapital ersetzt werden, damit der Vorstand auch künftig in der Lage ist, genehmigtes 
Kapital zur Stärkung der Eigenmittel der Gesellschaft einzusetzen. Dafür soll der Gesellschaft 
zukünftig ein einheitliches genehmigtes Kapital zur Verfügung stehen. Dementsprechend soll 
auch das in der ordentlichen Hauptversammlung vom 31. Mai 2007 beschlossene genehmigte 
Kapital in Höhe von 5.793.239 EURO gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung (genehmigtes Kapital 
II), das am 31. Mai 2012 ausläuft, durch das neue einheitliche genehmigte Kapital ersetzt wer-
den. Das neue genehmigte Kapital, das an die Stelle der bisherigen genehmigten Kapitalia I 
und II treten soll, beträgt 16.640.534 EURO und entspricht damit 20% des derzeitigen Grund-
kapitals. 
 
Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Barkapitalerhöhung steht den Aktionären 
grundsätzlich ein gesetzliches Bezugsrecht zu. Dieses Bezugsrecht soll jedoch mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats in folgenden Fällen ausgeschlossen werden können: 
 
Das Bezugsrecht soll für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. Damit soll die Ab-
wicklung einer Emission mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert wer-
den. Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und daraus ergeben, 
dass es notwendig ist, ein technisch durchführbares Bezugsrechtsverhältnis darzustellen. Der 
Wert solcher Spitzenbeträge ist für den einzelnen Aktionär in aller Regel gering. Auch der mög-
liche Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf Spitzenbeträge zu vernachlässigen. 
Demgegenüber ist der Aufwand für die Emission ohne einen solchen Ausschluss für die Gesell-
schaft deutlich höher, was zusätzliche Kosten verursacht. Die aufgrund der Spitzenbeträge vom 
Bezugsrecht ausgeschlossenen neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien werden best-
möglich im Interesse der Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts dient daher 
der Praktikabilität und Kosteneffizienz und erleichtert die Durchführung einer Emission.  
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Ferner soll die Möglichkeit bestehen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auch 
insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um Inhabern der von der Gesellschaft oder von 
deren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften ausgegebenen Optionsschei-
nen und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue auf den Inhaber lautende 
Stückaktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. 
Wandlungsrechts zustehen würde. Zur leichteren Platzierbarkeit von Schuldverschreibungen 
am Kapitalmarkt sehen die entsprechenden Ausgabebedingungen im Regelfall einen Verwäs-
serungsschutz vor. Eine Möglichkeit des Verwässerungsschutzes besteht darin, dass die Inha-
ber von Optionsscheinen bzw. Wandelschuldverschreibungen bei einer Aktienemission, bei der 
die Aktionäre ein Bezugsrecht haben, ebenfalls ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien erhalten. 
Sie werden damit so gestellt, als ob sie von ihrem Options- oder Wandlungsrecht bereits 
Gebrauch gemacht hätten bzw. ihre Wandlungspflicht bereits erfüllt hätten. Da der Verwässe-
rungsschutz in diesem Fall nicht durch eine Reduzierung des Options- bzw. Wandlungspreises 
gewährleistet werden muss, lässt sich ein höherer Ausgabekurs für die bei Wandlung oder Op-
tionsausübung auszugebenden auf den Inhaber lautenden Stückaktien erzielen. Dieses Vorge-
hen ist jedoch nur möglich, wenn das Bezugsrecht der Aktionäre insoweit ausgeschlossen wird. 
Da die Platzierung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. 
Wandlungspflichten bei Gewährung eines entsprechenden Verwässerungsschutzes erleichtert 
wird, dient der Bezugsrechtsausschluss dem Interesse der Aktionäre an einer optimalen Fi-
nanzstruktur ihrer Gesellschaft.  
  
Es soll außerdem die Möglichkeit bestehen, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbeson-
dere beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich Rechten und Forderungen oder im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt. Hierdurch wird der Gesellschaft der 
notwendige Handlungsspielraum eingeräumt, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 
anderen Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder von Teilen von Unternehmen sowie 
zu Unternehmenszusammenschlüssen aber auch zum Erwerb anderer Sachwerte, wie bei-
spielsweise Rechte oder Forderungen schnell, flexibel und liquiditätsschonend zur Verbesse-
rung ihrer Wettbewerbsposition und der Stärkung ihrer Ertragskraft ausnutzen zu können. Häu-
fig verlangen die Inhaber attraktiver Unternehmen oder anderer attraktiver Akquisitionsobjekte 
als Gegenleistung stimmberechtigte Aktien des Käufers. Damit die Gesellschaft auch solche 
Unternehmen oder andere Akquisitionsobjekte erwerben kann, muss es ihr möglich sein, Aktien 
als Gegenleistung anzubieten. Da ein solcher Erwerb zumeist kurzfristig erfolgt, kann er im Re-
gelfall nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung beschlossen werden. 
Dies erfordert die Schaffung eines genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand – mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats – schnell zugreifen kann. In einem solchen Fall wird der Vorstand bei 
der Festlegung der Bewertungsrelationen sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre an-
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gemessen gewahrt bleiben. Dabei wird der Vorstand der Gesellschaft den Börsenkurs der Aktie 
der Gesellschaft berücksichtigen. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes 
nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch 
Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Der Vorstand wird von dieser Ermächti-
gung nur Gebrauch machen, wenn der Bezugsrechtsausschluss im Einzelfall im wohlverstan-
denen Interesse der Gesellschaft liegt.  
 
Das Bezugsrecht der Aktionäre soll darüber hinaus mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch in 
dem Umfang ausgeschlossen werden können, in dem es erforderlich ist, um Inhabern bzw. 
Gläubigern von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die von der Gesell-
schaft oder von deren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften ausgegeben 
wurden, bei Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder bei Erfüllung der Wandlungs-
pflicht neue auf den Inhaber lautende Stückaktien zu gewähren. 
 
Die Zuführung von Fremdkapital durch solche Finanzierungsinstrumente liegt im Interesse der 
Gesellschaft, da diese Form der Finanzierung zu besonders attraktiven Konditionen möglich ist. 
Außerdem ist sie mit der Möglichkeit verknüpft, dass das Fremdkapital später in Eigenkapital 
umgewandelt wird oder zumindest eigenkapitalähnlich bilanziert werden kann und so die Kapi-
talbasis der Gesellschaft besonders stärkt. Eine solche Finanzierung kann jedoch nur erreicht 
werden, wenn Inhabern bzw. Gläubigern entsprechender Instrumente bei Ausübung des Wand-
lungsrechts oder der Option bzw. einer Wandlungspflicht genügend auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft zugeteilt werden können. Dies ist nur unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre möglich.  
 
Zuletzt soll das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch ausge-
schlossen werden können, wenn die auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu einem Betrag 
ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
ermöglicht es der Gesellschaft, sehr kurzfristig einen eventuellen Kapitalbedarf zu decken und 
Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht ein 
schnelles Handeln und eine Platzierung nahe am Börsenkurs ohne die ansonsten wegen der 
hohen Volatilität an den Aktienmärkten üblichen Abschläge bei Bezugsrechtsemissionen. Da-
durch lässt sich die zügige Kapitalbeschaffung für die Gesellschaft noch weiter optimieren, zu-
mal die schnellere Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem größeren Mittelzufluss 
führt. Daher liegt diese Form der Kapitalerhöhung auch im Interesse der Aktionäre. 
 
Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes wird dadurch Rechnung getragen, dass die auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maß-
geblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird sich unter Berücksich-
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tigung der aktuellen Marktgegebenheiten bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den Bör-
senkurs so niedrig wie möglich zu halten. Die Aktionäre sind in diesem Zusammenhang da-
durch geschützt, dass der Abschlag vom Börsenkurs zum Zeitpunkt der Ausnutzung des ge-
nehmigten Kapitals nicht wesentlich sein, also keinesfalls mehr als 5% des aktuellen Börsen-
kurses betragen darf. Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundka-
pital der Gesellschaft jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten.  
 
Die Barkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG darf 
weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausübung 
10% des jeweils bestehenden Grundkapitals übersteigen. Diese Höchstgrenze für den verein-
fachten Bezugsrechtsausschluss vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, 
der auf diejenigen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 
4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden. Ferner vermindert sich diese Grenze um Aktien, 
die zur Bedienung von Options- oder Wandlungsrechten ausgegeben wurden oder auszugeben 
sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. 
 
Der Vorstand wird in jedem der in dieser Ermächtigung genannten Einzelfälle sorgfältig prüfen, 
ob der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Unternehmens- und damit auch im Akti-
onärsinteresse liegt. 
 
Im Fall der Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigung wird der Vorstand in der nächsten 
Hauptversammlung darüber berichten. 
 

*** 
Ab Einberufung der Hauptversammlung werden die folgenden Unterlagen auf der Internetseite 
www.hauptversammlung.lanxess.de zur Einsicht durch die Aktionäre zur Verfügung gestellt:  

1. Jahresabschluss für die Gesellschaft, Lagebericht für die Gesellschaft (einschließlich der 
Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 HGB), Bericht des Aufsichtsrats, 
Konzernabschluss, Konzernlagebericht (einschließlich der Erläuterung zu den Angaben 
nach § 315 Absatz 4 HGB) (Tagesordnungspunkt 1) 

2. Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 
Absatz 4 Satz 2 AktG zu der vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
wendung eigener Aktien (Tagesordnungspunkt 6) 

3. Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 203 Absatz 2 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4 
Satz 2 AktG zu der vorgeschlagenen Aufhebung der bestehenden genehmigten Kapita-
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lia I und II und der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Tagesordnungspunkt 
7) 

 
Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen die vorgenannten Unterlagen auch in den Ge-
schäftsräumen der Gesellschaft (LANXESS Aktiengesellschaft, Abteilung Law & Intellectual 
Property, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, Gebäude K10, Raum 3100, 51369 Leverkusen) zur Einsicht 
der Aktionäre aus und werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos in Ab-
schrift übersendet. Sie werden ferner auch in der Hauptversammlung ausliegen.  
 
Hinweis nach § 30b Wertpapierhandelsgesetz 
 
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind insgesamt 83.202.670 Stückaktien 
ausgegeben. Alle ausgegebenen Aktien gewähren je eine Stimme; die Anzahl der Stimmrechte 
beträgt demnach 83.202.670.  
 
Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung durch 
einen durch das depotführende Institut in Textform erstellten besonderen Nachweis des An-
teilsbesitzes nachgewiesen haben und sich spätestens am Donnerstag, 30. April 2009, in Text-
form in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft angemeldet haben. Der Nach-
weis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, 
also Donnerstag, 16. April 2009, 0:00 Uhr, beziehen und in deutscher oder englischer Sprache 
erfolgen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes und die Anmeldung müssen der Gesellschaft spä-
testens am Donnerstag, 30. April 2009, unter folgender Adresse zugehen:  
 

LANXESS Aktiengesellschaft,  
c/o Deutsche Bank AG  
- General Meetings - 
Postfach 20 01 07  

60605 Frankfurt am Main 
E-Mail: WP.HV@Xchanging.com
Telefax: + 49-(0)69/12012 86045 

 
 
 
 
 

 

mailto:WP.HV@Xchanging.com
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Stimmrechtsvertretung 
 
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein 
Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Die Vollmacht ist 
grundsätzlich schriftlich zu erteilen. 
 
Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichge-
stellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, besteht ein Schriftformerforder-
nis weder dem Gesetz noch der Satzung nach. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen 
Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicherweise eine besondere 
Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten 
müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung 
oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächti-
gen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der Vollmacht ab. 
 
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebunde-
ne Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Ausübung ihres Stimm-
rechts zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, bitten wir, hierzu zunächst eine Eintrittskarte 
zur Hauptversammlung zu bestellen. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustel-
len, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen. 
 
Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen 
diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese 
Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsge-
mäß abzustimmen. 
 
Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können 
schriftlich oder wahlweise auch gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren elekt-
ronisch über das Internet erteilt werden. Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind auf der Eintrittskarte zur Haupt-
versammlung beschrieben. Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter 
www.hauptversammlung.lanxess.de einsehbar. 
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt 
sind unter Beifügung eines Nachweises der Aktionärseigenschaft ausschließlich zu richten an: 
 
LANXESS Aktiengesellschaft 
Abteilung Law & Intellectual Property 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
Gebäude K 10  
51369 Leverkusen 
 
Telefax: +49-(0)214 / 30-24806 
E-Mail: hv2009@lanxess.com 
 
Rechtzeitig unter vorstehender Adresse eingegangene und ordnungsgemäße Gegenanträge 
und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich unter der Internetadresse 
www.hauptversammlung.lanxess.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte 
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 
 
Teilweise Übertragung der Hauptversammlung im Internet 
 
Die Aktionäre der Gesellschaft und andere Interessierte können die Rede des Vorstandsvorsit-
zenden in der Hauptversammlung am 7. Mai 2009, vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit, 
im Internet unter www.hauptversammlung.lanxess.de verfolgen. Eine darüber hinausgehende 
Bild- und Tonübertragung erfolgt nicht.  
 
Leverkusen, im März 2009 
 
 
LANXESS Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 
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